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Die Normen DIN 21900 "Richtlinien für die Herstellung und Ausgestaltung des bergmännischen 
Risswerks" und DIN 21941 "Lagerstättenarchiv Steinkohlenbergbau" werden hiermit für das Land 
Nordrhein-Westfalen für verbindlich erklärt.

Die vorhandenen Risswerke können in bisheriger Weise weitergeführt werden; es wird jedoch 
angeordnet, dass jede Gelegenheit zum Übergang auf die neuen Normenvorschriften zu benut-
zen ist.

Die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, ermächtige ich, in be-
gründeten Ausnahmefällen Abweichungen von den Normen zuzulassen und Ergänzungen vorzu-
nehmen. 
 
Bei Herausgabe der Sammlung 1960 neugefasst, bisher Bek. des Ministers für Wirtschaft u. 
Verkehr v. 10.1.1952 (MBl. NRW.1952 S. 93), u.v. 25.11.1953 (MBl. NRW.1953 S. 2018).
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